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Einführung

A. Autonomes Fahren: Die Zukunft der Mobilität*

Die Technik moderner Fahrzeuge hat sich in den vergangenen Jahren rasant wei-
terentwickelt. Bereits heute werden zahlreiche hochentwickelte assistenzsysteme
serienmäßig in Pkw eingebaut, die den menschlichen Fahrzeugführer bei der
Wahrnehmung seiner Fahraufgaben unterstützen (zB Tempomat, Totwinkel- oder
Spurhalteassistent).1 Die stetige zunahme der Fahrzeugautomatisierung soll letztlich
im selbstfahrenden Automobil gipfeln, in dem sämtliche Fahraufgaben vom tech-
nischen System des Fahrzeugs wahrgenommen werden und somit die anwesenheit
eines menschlichen Fahrzeuglenkers nicht mehr zwingend erforderlich ist.2

Das gesellschaftliche und politische Interesse an der Entwicklung und Realisierung
selbstfahrender Fahrzeuge lässt sich insb auf die erhofften Vorteile zurückführen, die
unmittelbar mit der Fahrzeugautomatisierung verbunden sind. So sollen autonome
Fahrzeuge in erster Linie einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit
im Straßenverkehr leisten.3 allein in Österreich ereigneten sich im Jahr 2022 über
34.000 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschäden, bei denen über 43.000 Men-
schen verletzt und 370 getötet wurden.4 nahezu sämtliche Verkehrsunfälle (ca 99%)
waren dabei auf menschliches Fehlverhalten (zB unangepasste Geschwindigkeit,
Unachtsamkeit, ablenkung, mangelnder Sicherheitsabstand, Verkehrsverstöße) so-
wie Beeinträchtigungen (zB alkohol- und Suchtmittelmissbrauch, Übermüdung,
gesundheitliche Beeinträchtigungen) zurückzuführen. Demgegenüber waren fahr-
zeugspezifische Mängel (zB technische Defekte, unzureichende Ladungssicherung)
lediglich für 1% der Verkehrsunfälle mit Personenschäden ursächlich. Gerade Ver-
kehrsunfälle, die ausschließlich auf menschliches Fehlverhalten bzw Versagen zu-
rückzuführen sind, könnten in zukunft durch den Einsatz selbststeuernder Fahr-
zeuge verhindert werden.5

* aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bewusst auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnun-
gen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1 Siehe dazu ADAC, Fahrerassistenzsysteme: So können sie autofahrer entlasten, www.adac.
de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/assistenzsysteme/fahrerassistenz-
systeme/ (zuletzt abgefragt am 10. 5. 2023); Hötitzsch/May in Hilgendorf 189; Kunnert in
I. Eisenberger/Lachmayer/G. Eisenberger 169 (171); vgl dazu auch den autopiloten von
Tesla abrufbar unter www.tesla.com/de_aT/autopilot (zuletzt abgefragt am 10. 5. 2023).

2 Vgl dazu Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 1 f.
3 Vgl BMVIT, aktionspaket automatisierte Mobilität 5 ff; Winkle in Maurer et al 351 ff.
4 Siehe www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/unfaelle/strassenverkehrsunfaelle

(zuletzt abgefragt am 10. 5. 2023).
5 So auch Gasser et al, Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung 11; Kath, auf

dem Weg zum autonomen Fahren 3.
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Einführung

Darüber hinaus ist der Mobilitäts- und Komfortgewinn, der durch die Fahrzeugau-
tomatisierung erzielt werden kann, hervorzuheben. Werden sämtliche Steuerungs-
funktionen vom Fahrzeug übernommen, dann kann die Fahrzeit für produktive
Tätigkeiten – etwa zum Lesen oder zur Beantwortung von Emails – verwendet wer-
den.6 zugleich ermöglichen selbstfahrende Fahrzeuge auch jenen Personen zugang
zum Individualverkehr, die zuvor aufgrund rechtlicher normen (zB aus alters- oder
Gesundheitsgründen) davon ausgeschlossen waren.7 außerdem erwartet man sich
durch die zulassung autonomer Fahrzeuge zum Straßenverkehr eine Steigerung
der Verkehrseffizienz und damit einhergehend eine signifikante Reduktion der
Umweltbelastung (zB Verringerung des Spritverbrauchs durch Vermeidung von
Staus, Stop-and-go-Verkehr oder abrupter Bremsmanöver).8 Schließlich kann die
Weiterentwicklung und Forschung im Bereich des automatisierten Fahrens sowie
der ausbau der Testinfrastruktur auch einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des
Wirtschaftsstandortes, zur nutzung von Wertschöpfungspotentialen sowie zur Si-
cherung und dem ausbau von arbeitsplätzen leisten.9

autonomes Fahren kann somit zu Recht als disruptive Technologie bezeichnet wer-
den, die das Verkehrs- und Mobilitätsverhalten grundlegend verändern könnte. al-
lerdings wirft auch das autonome Fahren zahlreiche rechtliche Fragestellungen auf,
die es zunächst zu lösen gilt, bevor selbstfahrende Fahrzeuge tatsächlich zum Stra-
ßenverkehr zugelassen werden können. Die Rechtsprobleme im zusammenhang
mit selbstfahrenden Fahrzeugen sind dabei vielfältig und komplex, was sich gerade
in den strafrechtlichen Problemstellungen niederschlägt. Im zuge der vorliegenden
arbeit gilt es daher zu klären, ob die Veränderungen in der automobilbranche aus
Sicht des materiellen Strafrechts gesetzgeberisches Handeln erforderlich machen
oder ob das materielle Strafrecht für die sich daraus ergebenden Problemstellungen
hinreichend gewappnet ist.

B. Gang der Untersuchung

Das erste Kapitel der vorliegenden arbeit widmet sich den Grundlagen des autono-
men Fahrens. Hierzu erfolgt eine Einführung in die bestehenden Klassifizierungs-
systeme, anhand derer sich der automatisierungsgrad eines Fahrzeuges bestimmen
lässt. ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis über den Funktionsumfang von
Fahrzeugen unterschiedlicher automatisierungsstufen zu vermitteln. anschließend
werden die technischen Grundlagen des autonomen und vernetzten Fahrens in ih-
ren Grundzügen erläutert.

6 Siehe dazu Voß in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 2.2 Rz 40 ff.
7 Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 3a; Di Fabio et al, Be-

richt Ethik-Kommission 15; Hilgendorf in Hilgendorf/Hötitzsch/Lutz 15 (17).
8 Jutschen/Hössinger in I. Eisenberger/Lachmayer/G. Eisenberger 21 (37 mwn); Hilgendorf in

Hilgendorf/Hötitzsch/Lutz 15 (17); BMVIT, aktionspaket automatisierte Mobilität 5 ff.
9 Siehe www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/alternative_verkehrskonzepte/automatisiertes-

Fahren.html (zuletzt abgefragt am 10. 5. 2023); BMVIT, aktionspaket automatisierte
Mobilität 5 u 7.

9783214254001 
Strafrecht und autonomes Fahren 
Jan Feldmann 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214254001


3

B. Gang der Untersuchung

Das zweite Kapitel widmet sich der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen
(teil-)autonome Fahrsysteme nach den nationalen verkehrsrechtlichen Vorschrif-
ten zum Straßenverkehr zugelassen und genutzt bzw getestet werden dürfen. Daran
anknüpfend wird erörtert, welche nationalen sowie internationalen Vorgaben der
Realisierung autonomer Mobilität derzeit entgegenstehen und welche rechtlichen
Schritte für eine generelle zulässigkeit selbstfahrender Fahrzeuge erforderlich wären.

Im dritten Kapitel wird die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Unfällen unter Be-
teiligung selbstfahrender Fahrzeuge beleuchtet. Dabei wird der Frage nachgegangen,
welche Personen für die Herbeiführung von Rechtsgutverletzungen strafrechtlich
zur Verantwortung gezogen werden können, wenn es zu Verkehrsunfällen mit Ver-
letzungen von Leib und Leben unter Beteiligung selbstfahrender Fahrzeuge kommt.
Diesbezüglich stellt sich die Frage, welche Verhaltensweisen ein sozialinadäquates
Risiko begründen können und somit als anknüpfungspunkt für eine strafrechtliche
Haftung in Betracht kommen. außerdem wird untersucht, ob aus strafrechtlicher
Sicht auch eine Verantwortlichkeit des Steuerungssystems in Betracht kommt.

Im vierten Kapitel folgt eine auseinandersetzung mit den cyberkriminellen Gefah-
ren, die sich im zusammenhang mit autonomer und vernetzter Mobilität ergeben.
Hierzu wird anhand von ausgewählten Beispielfällen untersucht, ob die Bestimmun-
gen des materiellen Strafrechts hinreichenden Schutz vor Cyber-angriffen bieten
oder ob diesbezüglich Strafbarkeitslücken bestehen, die ein gesetzgeberisches Tätig-
werden erforderlich machen.

Das fünfte Kapitel der vorliegenden arbeit widmet sich einer altbekannten straf-
rechtlichen Problematik, den sog Dilemma-Situationen. Hierbei geht es um Konstel-
lationen, in denen sämtliche Steuerungsmöglichkeiten des Fahrzeugs unausweich-
lich zum Tod eines oder mehrerer Menschen führen, jedoch zwingendermaßen eine
Entscheidung getroffen werden muss. Die Besonderheit beim autonomen Fahren
besteht jedoch darin, dass bereits vorab eine Entscheidung darüber getroffen werden
muss, welche Fahrhandlung das System beim auftreten einer Dilemma-Situation
setzen soll. zur Problemlösung wird zunächst anhand eines Fallbeispiels erörtert, ob
bestehende strafrechtliche ansätze zur auflösung von dilemmatischen Konfliktsi-
tuationen, die beim menschlichen Lenker anwendbar sind, auch auf die spezifische
Situation des autonomen Fahrens anwendung finden. anschließend werden unter-
schiedliche Lösungsansätze zur inhaltlichen ausgestaltung der Steuerungsalgorith-
men in Dilemma-Situationen einer (grund-)rechtlichen Bewertung unterzogen.

Eine abschließende Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der einzelnen Ka-
pitel soll die arbeit abrunden.
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1. Kapitel:
Grundlagen des autonomen Fahrens

A. Automatisierungsstufen

1. Klassifizierung nach SAE-Standard J3016

Der Terminus „autonomes Fahren“ wird sowohl in der Literatur als auch im ge-
sellschaftlichen Dialog häufig mit „automatisiertem Fahren“ gleichgesetzt. Diese
Begrifflichkeiten sind jedoch strikt voneinander abzugrenzen, da unterschiedliche
automatisierungsgrade bestehen, anhand derer sich die jeweilige autonomie eines
Fahrzeugs bestimmen lässt.10 Die auseinandersetzung mit den strafrechtlichen Pro-
blemstellungen, die sich im zusammenhang mit autonomer Mobilität ergeben, setzt
ein grundlegendes Verständnis dieser automatisierungsgrade voraus. Der nationale
Gesetzgeber hat es bisweilen verabsäumt, einheitliche Begriffsdefinitionen zur Un-
terteilung der unterschiedlichen automatisierungsstufen zu schaffen. Hierzu kann
allerdings auf Definitionen von arbeitsgruppen, Behörden, Verbänden sowie Her-
stellern zurückgegriffen werden, die einen Überblick über den Funktionsumfang und
Leistungsgrad der einzelnen automatisierungsstufen geben.11 International hat sich
hierbei die Norm J301612 der SAE International13 durchgesetzt, die auch der nach-
folgenden Untersuchung zu Grunde gelegt wird. Daneben haben sich eine Vielzahl
weiterer nomenklaturen herausgebildet. zu nennen sind etwa die Einteilung der
amerikanischen Bundesbehörde für Straßen- und Verkehrssicherheit (nHTSa)14,
der deutschen Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt)15, des Verbandes der auto-
mobilindustrie (VDa)16 oder die Klassifizierung des deutschen BM für Verkehr und
digitale Infrastruktur17. zwischen den einzelnen Klassifizierungssystemen bestehen
nur geringfügige abweichungen, weshalb sie grundsätzlich auch miteinander kom-
patibel sind und allenfalls zu sprachlichen Verwirrungen führen.18

Die SAE nimmt eine Differenzierung in sechs Automatisierungsstufen vor. Danach
verfügen Fahrzeuge der Stufe 0 (No Automation) über keinerlei automation. Sämtli-
che Fahraufgaben der Längs- und Querführung werden ausschließlich vom mensch-

10 Romaniewicz-Wenk/Jirak, ecolex 2018, 466.
11 Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 18.
12 SAE International, Taxonomy 1.
13 Die SaE (vormals Society of Automotive Engineers) ist eine weltweite Vereinigung von

mehr als 128.000 Ingenieuren und technischen Experten aus den Bereichen der Luft- und
Raumfahrt sowie der automobilindustrie, siehe dazu www.sae.org/about/ (zuletzt abge-
fragt am 10. 5. 2023).

14 NHTSA, Preliminary Statement 4 f.
15 Gasser et al, Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung 9.
16 VDA, automatisierung 14 f.
17 BMVI, Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren 5 f.
18 Kath, auf dem Weg zum autonomen Fahren 5.
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lichen Lenker wahrgenommen. allerdings kann der Lenker bei der Wahrnehmung
seiner Fahraufgaben von Warn- oder Interventionssystemen unterstützt werden
(zB antiblockiersystem).19

In Stufe 1 (Driver Assistance) gelangen bereits erste Fahrassistenzsysteme zum Ein-
satz, die den Lenker entweder bei der Quer- oder Längsführung des Fahrzeugs unter-
stützen.20 Der Fahrer wird durch die assistenzsysteme lediglich unterstützt, weshalb
er weiterhin alle Fahraufgaben kontrollieren und – falls erforderlich – übersteuernd
eingreifen muss.21 Derartige Technologien werden bereits heute in moderne Pkw
verbaut (zB abstandsregler, Tempomat, Totwinkel-assistent).22

In Stufe 2 (Partial Automation) übernehmen technische Systeme in vordefinierten
anwendungsbereichen die Längs- und Querführung des Fahrzeuges, ohne dabei auf
die Unterstützung des Fahrers angewiesen zu sein. allerdings bleibt der Fahrer zur
Einhaltung sämtlicher verkehrsrechtlicher Vorschriften vollumfänglich verpflichtet.
Er ist somit weiterhin zur dauerhaften Überwachung des Systems sowie des Fahrge-
schehens verpflichtet, um im Bedarfsfall korrigierend in das Steuerungsgeschehen
eingreifen zu können.23 zu assistenzsystemen dieser Stufe zählen etwa der Einpar-
kassistent, die Spurhaltefunktion sowie der Stauassistent.24

In Stufe 3 (Conditional Automation) werden in spezifischen Verkehrssituationen
bereits sämtliche Fahraufgaben (Längs- und Querführung) durch die Systemfunkti-
onen ausgeführt. Im Unterschied zu Stufe 2 ist das System technisch bereits so aus-
gelegt, dass der Fahrzeugführer das Fahrgeschehen sowie die Fahrumgebung nicht
mehr ständig überwachen muss, weshalb er sich vom Fahrgeschehen abwenden und
anderen Tätigkeiten nachgehen kann. allerdings fungiert der menschliche Lenker
weiterhin als Rückfallebene: Sollte das Fahrzeug den vordefinierten anwendungsfall
verlassen oder sollten kritische Situationen auftreten, fordert das Fahrsystem den
Lenker mit einer Vorlaufszeit zum Eingreifen bzw zur Rückübernahme der Fahr-
aufgaben auf. Der Lenker muss daher stets dazu in der Lage sein, innerhalb eines
angemessenen zeitraums die Kontrolle über das Fahrzeug wieder übernehmen zu
können.25

auch bei Fahrzeugen der Stufe 4 (High Automation) sind in vordefinierten an-
wendungsfällen keine menschlichen Fahrhandlungen mehr erforderlich, weshalb
sich der Fahrer auch in dieser automatisierungsstufe vom Fahrgeschehen abwen-
den kann.26 Der wesentliche Unterschied zu Stufe 3 besteht jedoch darin, dass der

19 SAE International, Taxonomy 25 u 28; Gasser, DaR 2015, 6 (8).
20 SAE International, Taxonomy 25 u 28.
21 Gasser, DaR 2015, 6 (8); siehe auch SAE International, Taxonomy 28.
22 I. Eisenberger/Gruber/Huber/Lachmayer, zVR 2016, 383 (384); Hoberg, Robotorautos –

FaQ: Was können autonome autos? www.quarks.de/technik/mobilitaet/was-koennen-
autonome-autos-wirklich/ (zuletzt abgefragt am 10. 5. 2023).

23 SAE International, Taxonomy 25 u 28; Gasser, DaR 2015, 6 (8).
24 I. Eisenberger/Gruber/Huber/Lachmayer, zVR 2016, 383 (384).
25 SAE International, Taxonomy 26 u 28; Eustacchio, zVR 2017, 509; Gasser, DaR 2015, 6

(8).
26 Gasser, DaR 2015, 6 (8).
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menschliche Lenker nicht mehr als Rückfallebene zur Verfügung stehen muss. Mit
Erreichen der vierten automatisierungsstufe ist das technische System nämlich dazu
in der Lage, im vorgesehenen anwendungsbereich sämtliche Fahraufgaben ohne
menschliche Unterstützung eigenständig zu bewältigen und dies auch dann, wenn
der menschliche Fahrer auf die aufforderung zur Rückübernahme der Fahraufgaben
nicht binnen angemessener Frist reagiert.27 Das Fahrzeug verfügt somit über eine
ausfallsichere Systemarchitektur, dh das Steuerungssystem ist dazu im Stande, das
Fahrzeug in jeder Situation sicher zum anhalten zu bringen (sog risikominimaler
Zustand), wenn der Lenker – zB beim auftreten einer kritischen Situation oder dem
Verlassen des vordefinierten anwendungsbereichs – trotz Übernahmeaufforderung
durch das System die Fahrzeugkontrolle nicht wieder übernehmen sollte.28 Der Fah-
rer kann bei Fahrzeugen der Stufe 4 allerdings weiterhin jederzeit in den Fahrprozess
korrigierend eingreifen und somit das System übersteuern.29 Da assistenzsysteme,
die ein hochautomatisiertes Fahren ermöglichen, nur in vorab definierten anwen-
dungsfällen zum Einsatz gelangen, müssen die verkehrsrechtlichen Vorschriften wei-
terhin eingehalten werden. So muss jederzeit ein menschlicher Lenker im Fahrzeug
anwesend sein, der über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und auch fahrtüchtig ist,
da die Fahraufgaben vom hochautomatisierten Fahrsystem eben nur in spezifischen
Situationen übernommen werden. Ebenso sind die klassischen Bedien- und Steue-
rungselemente (zB Bremse, Lenkrad, Gaspedal, Schalthebel) weiterhin erforderlich.30

Die letzte automatisierungsstufe ist Stufe 5 (Full Automation). Fahrzeuge dieser Stu-
fe sind mit einem vollautomatisierten Fahrsystem ausgestattet, dass dazu in der Lage
ist, sämtliche Fahraufgaben – vom Start bis zum ziel – unter allen Fahrbahn- und
Umgebungsbedingungen, in denen ein Fahrzeug auch von einem menschlichen
Lenker beherrscht werden kann, eigenständig – dh ohne menschlichen Lenker – zu
bewältigen. Die Verfügbarkeit des Systems ist somit nicht mehr auf spezifische, vor-
definierte anwendungsfälle beschränkt.31 Da das Fahrzeug sämtliche während einer
Fahrt auftretenden Fahrsituationen eigenständig bewältigen kann, ist ein mensch-
licher Fahrzeuglenker, der als Rückfallebene fungiert, nicht mehr erforderlich.
Vielmehr werden sämtliche Fahrzeuginsassen im vollautomatisierten Fahrzeug zu
bloßen Passagieren.32 Menschliche Handlungen sind nur mehr zur Inbetriebnahme
sowie zur Eingabe des gewünschten Fahrtziels (zB mittels Smartphone-app oder
Board-Display) erforderlich.33 Von Fahrzeugen der Stufe 5 können sich daher auch
fahruntüchtige Personen sowie Personen ohne Fahrerlaubnis zum gewünschten ziel

27 SAE International, Taxonomy 26 u 29.
28 Jourdan/Matschi, nzV 2015, 26 (28); Gasser, DaR 2015, 6 (8); SAE International, Taxo-

nomy 29.
29 SAE International, Taxonomy 29.
30 Reinisch in Paulus, JB Regulierungsrecht 197 (201); Hoberg, Robotorautos – FaQ: Was

können autonome autos? www.quarks.de/technik/mobilitaet/was-koennen-autonome-
autos-wirklich/ (zuletzt abgefragt am 10. 5. 2023).

31 SAE International, Taxonomy 26 u 29; Gasser, DaR 2015, 6 (8).
32 Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 2 u 21; Eustacchio,

zVR 2017, 509 (510); Lange, nzV 2017, 345 (346); Steege, nzV 2019, 459; SAE Internati-
onal, Taxonomy 29.

33 Hartwig, autonomes Fahren 16; vgl auch Wachenfeld et al in Maurer et al 9 (19 ff).
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befördern lassen.34 Mit Erreichen der Vollautomatisierung verändert sich auch das
äußere Erscheinungsbild des Fahrzeuges. Insb sind herkömmliche Steuerungsinstru-
mente (zB Lenkrad, Gaspedal, Bremsen) nicht mehr erforderlich.35 Hierdurch wird
die Möglichkeit einer korrigierenden Systemübersteuerung durch den Menschen
(grundsätzlich) ausgeschlossen. Einzige ausnahme wird voraussichtlich die Mög-
lichkeit zur Betätigung eines im Fahrzeuginnenraum befindlichen Notfallschalters
(auch Not-Exit; Exit-Schalter) sein, mit dem die Fahrzeuginsassen im Bedarfsfall
(zB bei medizinischen Vorfällen, Unfällen, technischen Problemen oder polizeili-
chen Kontrollen) dem Steuerungssystem den Befehl erteilen können, das Fahrzeug
unverzüglich zum anhalten zu bringen, um den Insassen ein sofortiges und sicheres
Verlassen des Fahrzeuges zu ermöglichen.36 Mit Erreichen der Vollautomatisierung
(Stufe 5) kann auch vom „autonomen“, „vollautomatisierten“, „selbstfahrenden“
oder „führerlosen“ Fahrzeug gesprochen werden,37 das auch Gegenstand der nach-
folgenden Untersuchung ist.

auch der europäische Gesetzgeber hat in der General-Safety-VO38 die Begriffe des
„automatisierten“ und „vollautomatisierten“ Fahrzeugs legaldefiniert. Demnach
ist unter einem automatisierten Fahrzeug ein Kfz zu verstehen, dass sich „über be-
stimmte Zeiträume hinweg autonom ohne kontinuierliche Überwachung durch einen
Fahrer fortbewegen kann, bei dem allerdings nach wie vor ein Eingreifen des Fahrers
erwartet wird oder erforderlich ist“ (art 3 abs 21). Vollautomatisierte Fahrzeuge iSd
art 3 abs 22 sind hingegen dazu in der Lage „sich autonom ohne Überwachung durch
einen Fahrer“ fortzubewegen.

2. Lernende und selbstlernende Systeme

Im zusammenhang mit der Verwirklichung selbstfahrender Fahrzeuge ist sog
(selbst-)lernenden Systemen besondere Bedeutung beizumessen. Diese werden zu-

34 Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 21.
35 Kunnert in I. Eisenberger/Lachmayer/G. Eisenberger 169 (204); vgl dazu auch Reinisch in

Paulus, JB Regulierungsrecht 197 (201); Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-
Vorwachs Kap 1.1 Rz 21.

36 Kunnert in I. Eisenberger/Lachmayer/G. Eisenberger 169 (204 f); Beiker in Maurer et al 287
(291); Wachenfeld et al in Maurer et al 9 (17 ff u 36); Gasser in Maurer et al 543 (559); SAE
International, Taxonomy 29.

37 Eustacchio, zVR 2017, 509 f; Reinisch in Paulus, JB Regulierungsrecht 197 (201); Romanie-
wicz-Wenk/Jirak, ecolex 2018, 466 f; Gasser, DaR 2015, 6 (8).

38 VO (EU) 2019/2144 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 11. 2019 über
die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Sys-
temen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im
Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von
ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/858 des
Europäischen Parlaments und des Rates und zur aufhebung der Verordnungen (EG)
78/2009, (EG) 79/2009 und (EG) 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
sowie der Verordnungen (EG) 631/2009, (EU) 406/2010, (EU) 672/2010, (EU) 1003/2010,
(EU) 1005/2010, (EU) 1008/2010, (EU) 1009/2010, (EU) 19/2011, (EU) 109/2011, (EU)
458/2011, (EU) 65/2012, (EU) 130/2012, (EU) 347/2012, (EU) 351/2012, (EU) 1230/2012
und (EU) 2015/166 der Kommission, aBl L 2019/325, 1.
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meist in Verbindung mit maschinellen Lernprozessen39 – einem Teilbereich der
künstlichen Intelligenz – thematisiert.40 Im zusammenhang mit der Implementie-
rung von Software in selbstfahrende Fahrzeuge ist grundlegend zwischen „lernen-
den“ und „selbstlernenden“ Systemen zu differenzieren. Lernende Systeme wer-
den ausschließlich in der Entwicklungsphase mittels maschineller Lernmethoden
trainiert und sodann in einem gewissen Trainingszustand eingefroren, wodurch sie
ihren Steuerungsalgorithmus nicht mehr selbstständig verändern können.41 Demge-
genüber können selbstlernende Systeme ihr Verhalten aufgrund von äußeren Reizen
selbständig ändern. Sie sind also dazu in der Lage, ihren Steuerungsalgorithmus im
laufenden Betrieb zu verändern.42

Fahrzeuge, die mit selbstlernenden Systemen ausgestattet sind, sind nicht For-
schungsgegenstand dieser arbeit. Bei der Einführung und zulassung von selbstfah-
renden Fahrzeugen muss nämlich stets der Schutz der Menschen vorrangig sein.43

Sollten selbstlernende Systeme tatsächlich zum Einsatz kommen, dann müsste je-
derzeit sichergestellt sein, dass diese Verkehrssituationen richtig einschätzen, die
verkehrsrechtlichen Vorschriften einhalten sowie den einzuhaltenden Sicherheits-
anforderungen genügen.44 Bei selbstlernenden Systemen kann dies nach dem aktuel-
len Stand der Technik jedoch (noch) nicht gewährleistet werden, weshalb weiterler-
nende Systeme derzeit nur in nicht unmittelbar sicherheitskritischen Funktionen45

(zB Stimmerkennungs- oder Fahrzeugdynamikprogramme) eingesetzt werden.46

aber auch in zukunft scheint es kaum vorstellbar, dass selbstlernende Systeme, die
ihr Fahrverhalten im laufenden Betrieb eigenständig anpassen und dadurch ihren
Programmcode verändern, tatsächlich zum Verkehr zugelassen werden.47 Vielmehr
wird der Gesetzgeber nur solche Fahrzeuge zum Straßenverkehr zulassen, bei denen
die Einhaltung der verkehrsrechtlichen normen jederzeit gewährleistet ist. nach
derzeitigem Stand ist daher davon auszugehen, dass selbstfahrende Kfz ausschließ-
lich mit solchen Systemen ausgestattet sein werden, die zwar mittels maschineller
Lernverfahren trainiert wurden, sich jedoch nach deren Freigabe nicht mehr eigen-
ständig verändern, also beim Einsatz in der Praxis gerade nicht mehr selbstständig

39 ausführlich zum maschinellen Lernen sowie den unterschiedlichen Lernmethoden siehe
ua Wennker, Künstliche Intelligenz 10 ff; Wachenfeld/Winner in Maurer et al, autonomes
Fahren 465 ff; Gruber/I. Eisenberger in I. Eisenberger/Lachmayer/G. Eisenberger 51 (56 ff).

40 Zech, zfPW 2019, 198 (201).
41 Zech, zfPW 2019, 198 (203); Di Fabio et al, Bericht Ethik-Kommission 30.
42 Zech, zfPW 2019, 198 (200); vgl auch Di Fabio et al, Bericht Ethik-Kommission 30.
43 Di Fabio et al, Bericht Ethik-Kommission 10 (Regel 2) u 30.
44 Di Fabio et al, Bericht Ethik-Kommission 30.
45 als „sicherheitskritisch“ ist ein System immer dann zu qualifizieren, wenn ein Fehler

unmittelbar zu einer Gefährdung von Personen oder der Umwelt führen würde; siehe
Wachenfeld/Winner in Maurer et al 465 (473 f).

46 Di Fabio et al, Bericht Ethik-Kommission 30; Kappel et al in Wittpahl 176 (180); Wigger,
automatisiertes Fahren 56; Steege, SVR 2021, 1 (4).

47 Zech, zfPW 2019, 198 (203); ebenso Bruckmüller/Schumann in I. Eisenberger/Lachmayer/
G. Eisenberger 123 (124 [Fn 7]); Gless/Wohlers, zStrR 2019, 366 (375 f).
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weiterlernen.48 Hierzu werden die Systeme in einem gewissen Trainingszustand ein-
gefroren, der sich beliebig reproduzieren und in sämtliche Fahrzeuge einer Serie
einsetzen lässt.49 Erforderliche Änderungen oder adaptionen des Systems können
sodann in einem eigenen Entwicklungsprozess erprobt und nach erteilter behörd-
licher Genehmigung – zB mittels drahtloser Updates bzw Upgrades über die C2X-
Vernetzung50 – eingespielt werden.51

B. Technische Grundlagen

Wie der menschliche Fahrzeuglenker benötigt auch das autonome Fahrzeug um-
fangreiche Informationen zum Eigenzustand des Fahrzeugs sowie zur Fahrumge-
bung, um die Fahraufgaben wahrnehmen zu können.52 Grundlegende Vorausset-
zung für die Realisierbarkeit selbstfahrender automobile sind daher hochentwickel-
te technische Systeme, die sämtliche steuerungsrelevanten Verkehrsinformationen
erfassen und verarbeiten können.53

1. Informationsbeschaffung

Damit sich ein autonomes Fahrzeug sicher durch den Verkehr bewegen kann, muss
es die Fahrumgebung erfassen, sie interpretieren und aus den gewonnen Informa-
tionen Schlussfolgerungen ableiten können, um entsprechende Steuerungsbefeh-
le zur ausführung an die aktorik senden zu können.54 Hierfür ist die Integration
einer Vielzahl an Sensoren erforderlich, die quasi als Sinnesorgane des Fahrzeugs
fungieren, indem sie physikalische bzw chemische Größen in elektrische (= digita-
le) Signale umwandeln, sodass die wahrgenommenen Informationen anschließend
computerunterstützt weiterverarbeitet werden können.55

zur sensorischen Erfassung der Fahrumgebung sowie zur Überwachung des Fahr-
zeuginnenraumes werden digitale Kamerasysteme (Mono- oder Stereokameras)
eingesetzt. Kamerasysteme können Informationen zur art des erfassten Objekts
(zB Konturen) wahrnehmen, weshalb sie sich im Besonderen zur Erkennung von Ver-
kehrszeichen, ampeln, Verkehrsteilnehmern oder Fahrbahnmarkierungen eignen.56

48 Steege, SVR 2021, 1 (4); Gless/Wohlers, zStrR 2019, 366 (375 f); Kappel et al in Wittpahl
176 (180); Wachenfeld/Winner in Maurer et al 465 (484).

49 Zech, zfPW 2019, 198 (203); Gless/Wohlers, zStrR 2019, 366 (388).
50 zur C2X-Vernetzung siehe unter B. 3. in diesem Kap.
51 Zech, zfPW 2019, 198 (203); Wachenfeld/Winner in Maurer et al 465 (478).
52 Vgl dazu Hartwig, autonomes Fahren 15 ff; Wetzke, autonomes Fahren – Datenmengen

werden zur Herausforderung, www.computerweekly.com/de/meinung/autonomes-Fah-
ren-Datenmengen-werden-zur-Heraus forderung (zuletzt abgefragt am 10. 5. 2023).

53 Di Fabio et al, Bericht Ethik-Kommission 23; vgl dazu auch Lüdemann, zD 2015, 247
(247 ff).

54 Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 25.
55 Kunnert in I. Eisenberger/Lachmayer/G. Eisenberger 169 (175 f); Kleinschmidt/Wagner in

Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 29; Cacilo et al, Hochautomatisiertes Fahren 48
mwn.

56 Kleinschmidt/Wagner in Oppermann/Stender-Vorwachs Kap 1.1 Rz 26; Beiker in Maurer et
al 287 (290); Cacilo et al, Hochautomatisiertes Fahren 56.
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